Neues Basisjahr 2005 = 100! 

Seit dem 3.3.2008 stellt das Statistische Bundesamt nicht mehr auf das Basisjahr 2000 ab, sondern auf das Basisjahr 2005. Nunmehr ist also für die Berechnung der Schwellenwerte das neue Basisjahr 2005 zugrunde zu legen. Als Schwellenwert bezeichnet man den monatlichen Indexwert, bei dessen Erreichen oder Überschreiten sich nach den vertraglichen Vereinbarungen die Miete oder der Erbbauzins ändert. 

Keine amtlichen Umbasierungsfaktoren für Punkteklauseln: Wer als Schwellenwert das Erreichen einer bestimmten Index-Punktzahl vereinbart hat, hat jetzt eine Schwierigkeit: Er muss die Punkte aus dem Altindex weiterentwickeln, obwohl es keinen Alt-Index mehr gibt! Das Internetprogramm des statistischen Bundesamtes hilft nur bei Punkteklauseln aus Altverträgen (bis 2002 vereinbart). Ab Januar 2005 gibt es keine Musterrechnung, Tabelle o.ä. zur Umbasierung. In dieser Situation empfiehlt sich eine Vertragsänderung durch Nachtrag: Umstellung auf Prozentklausel - Beispiel: Schwellenwert 10 Punkte wird ersetzt durch Schwellenwert 8 %. 

Vorläufige und endgültige Zahlen: Die veröffentlichten Zahlen auf der Basis 2005 = 100 weichen von den bis einschließlich Dezember 2007 veröffentlichten vorläufigen Indexzahlen auf der Basis 2000 = 100 ab. In einzelnen Monaten ergeben sich Differenzen von bis zu 0,4 Punkten (sog. Revisionsdifferenzen). Das hat seinen Grund darin, dass das Wägungsschema für Waren und Dienstleistungen aktualisiert wurde. Beispiel: 

VPI 2000 = 100 Oktober 2007
113,6 = 2,4 % gegenüber Vorjahresmonat
VPI 2005 = 100 Oktober 2007
104,7 = 2,8 % gegenüber Vorjahresmonat
Was folgt hieraus für die Praxis?
Keine Punkteklauseln in neuen Verträgen! Es empfiehlt sich dringend, bei der Abfassung von Wertsicherungsklauseln keine Punktezahlen für die Schwellenwerte vorzusehen, sondern Prozentzahlen. Auch das Statistische Bundesamt empfiehlt seit Jahren, die Schwellenwerte als Prozentzahl und nicht als Punktezahl zu definieren. 

Vorläufige Zahlen: Es empfiehlt sich eine Vertragsvereinbarung, die eine - verwaltungsaufwändige - Korrektur von solchen Miet- und Erbbauzinsanpassungen ausschließt, die auf zunächst nur vorläufige Indexzahlen zurückgehen. Die Klausel darf aber nicht „intransparent„ sein, weil sie sonst vor Gericht nicht bestehen kann. Die Formulierung der Klausel ist also ein kleines Kunststück, weil ja die ganze Mechanik der Ablösung von Indexreihen für den Mieter verständlich sein muss! Fragen Sie Ihren Anwalt!

Jährliche Anpassung: Für Vermieter empfiehlt es sich, eine jährliche Anpassung an den VPI zu vereinbaren („jeweils zum 1.1.eines jeden Kalenderjahres“). Die zusätzliche Belastung für den Mieter erfolgt dann in kleineren „Portionen“. Die Berechnung der Schwellenwerte ist einfach. Insbesondere bei kleineren und mittleren Büroflächen werden diese Klauseln gut akzeptiert.

Ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs: Darf der Vermieter auch ohne Abmahnung kündigen?

Was ist geschehen? Der Mieter zahlt mindestens 10 Monate lang Miete und Nebenkostenvorauszahlungen nur unvollständig. Es entsteht ein Mietrückstand von weit mehr als zwei Monatsmieten. Der Vermieter kündigt fristlos und hilfsweise auch fristgemäß wegen schuldhafter, erheblicher Pflichtverletzung. Kurz darauf tilgt der Mieter den Rückstand und „heilt“ damit die fristlose Kündigung. Der Vermieter hält aber an der hilfsweise ausgesprochenen fristgemäßen Kündigung fest und klagt auf Räumung. 

Zu unterscheiden: Fristlose und fristgemäße Kündigung! Zahlt der Mieter über mehrere Monate die Miete nicht vollständig und kommt er dadurch mit einem Betrag in Höhe von zwei Monatsmieten in Verzug, so kann der Vermieter sowohl fristlos als auch fristgemäß kündigen. Die fristlose Kündigung kann der Wohnraummieter nachträglich durch Ausgleich des Rückstands heilen, die fristgemäße Kündigung nicht! (BGH 11.1.2006 - VIII ZR 364/04).

Das Problem: Abmahnung! Möchte der Vermieter das Mietverhältnis fristlos kündigen, weil der Mieter eine Pflicht aus dem Mietvertrag verletzt hat (Beispiel: unzulässige Untervermietung), ist die Kündigung erst „nach erfolglosem Ablauf einer … angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung“ zulässig (§ 543 Abs. 3 Satz 1 BGB). Bei der fristgemäßen Kündigung wegen nicht unerheblicher Vertragsverletzung sieht das Gesetz eine vorherige Abmahnung nicht vor. Trotzdem haben einige Gerichte eine Abmahnung verlangt. Der BGH war gefordert. 

Was sagt der BGH? Der BGH gibt dem Vermieter Recht! Er verurteilt zur Räumung und stellt fest: Die ordentliche Kündigung ist gerechtfertigt, weil der Mieter über mehrere Monate hinweg die Mieten nicht vollständig gezahlt und sich im Zeitpunkt der Kündigung mit weit mehr als zwei Mieten in Verzug befunden hat. Das ist eine so schwerwiegende Pflichtverletzung, dass der Vermieter fristlos kündigen darf. Der Vermieter musste auch nicht abmahnen. Eine vorherige Abmahnung ist nach Meinung des BGH bei der ordentlichen Kündigung generell nicht erforderlich! (BGH, U. v. 28. 11. 2007 ‑ VIII ZR 145/07)

Was folgt hieraus für die Praxis: Bei „schlechten Zahlern“ bestehen Kündigungsmöglichkeiten, die in der Praxis häufig unterschätzt werden. 
BK-Vorauszahlung: Können die Vorauszahlungen auch bei einer inhaltlich mangelhaften Abrechnung wirksam erhöht werden?

Was ist geschehen? Im November 2004 rechnet der Vermieter über die Betriebskosten des Jahres 2003 ab. Es ergibt sich eine Nachforderung von rd. 1.530 €. Zugleich erhöht der Vermieter die monatlichen Vorauszahlungen von rd. 60 € auf rd. 180 €. Der Mieter widerspricht der Abrechnung und leistet die Betriebskostenvorauszahlungen weiterhin nur in der bisherigen Höhe. Wegen des entstandenen Zahlungsrückstandes kündigt der Vermieter im September 2005 das Mietverhältnis. Der Vermieter klagt auf Räumung. Der Mieter verteidigt sich damit, dass er die erhöhten Vorauszahlungen nicht schuldet: Die Betriebskostenabrechnung sei fehlerhaft.

Was sagt der BGH? Die Räumungsklage des Vermieters ist erfolgreich: Der Mieter hat die erhöhten Vorauszahlungen zu zahlen. Denn die Betriebskostenvorauszahlungen sind ganz unabhängig von der Betriebskostenabrechnung. Der Vermieter konnte sie „unabhängig von etwaigen inhaltlichen Mängeln der [...] erteilten Betriebskostenabrechnung“ - wirksam erhöhen! (BGH, U. v. 28.11.2007 - VIII ZR 145/07)

Was folgt hieraus für die Praxis? Die sehr vermieterfreundliche Entscheidung hat Überraschung ausgelöst. Aber die Maus beißt keinen Faden mehr ab: Der Mieter muss künftig alle erhöhten Vorauszahlungen leisten, sonst riskiert er Mietrückstände und Kündigung. Zweifelt der Mieter an der Qualität der Abrechnung, bleibt ihm nur eine Lösung: Er muss unter Vorbehalt zahlen, und diesen Vorbehalt auch erläutern, also die Betriebskostenabrechnung im Einzelnen prüfen, ggfs. die Belege einsehen etc.

Der Vermieter sollte sich nicht ermuntert sehen, die Vorauszahlungen nunmehr auch aufgrund fragwürdiger Abrechnungen zu erhöhen. Denn nur die inhaltlichen Fehler sind unschädlich (Beispiel: falscher Abrechnungsschlüssel). Bei formellen Fehlern würde die Vorauszahlung weiterhin scheitern!

Nutzerwechselgebühr: Kann der Vermieter die Kosten einer Zwischenablesung auf den Mieter umlegen?

Was ist geschehen? Es geht um ein Mietverhältnis über eine Wohnung in Görlitz. Der Mieter zieht zum 31.7.2003 aus. Der Vermieter lässt eine Zwischenablesung der Wasserkosten vornehmen. Mit der Betriebskostenabrechnung für den Zeitraum vom 1.1.-31.7.2003 verlangt er vom „Ex-Mieter“ die Zahlung der Kosten für die Zwischenablesung (sog. Nutzerwechselgebühr) von rd. 30 €. Da sich der Mieter weigert, klagt der Vermieter auf Zahlung.

Was ist das Problem: Ob die Kosten einer Zwischenablesung auf den Mieter als Betriebskosten umgelegt werden können, ist sehr umstritten. Die Kosten werden u.a. zugewiesen: dem ausgezogenen Mieter, dem Vermieter und der Mietergemeinschaft. Alle warteten auf das Machtwort des BGH.

Was sagt der BGH? Die Kosten der Zwischenablesung fallen dem Vermieter zur Last. Der Mieter muss sie nicht zahlen. Insbesondere handelt es sich nicht um Betriebskosten, weil sie nicht „laufend“ entstehen. 

Der BGH deutet an, dass der Vermieter die Nutzerwechselgebühr auf den ausziehenden Mieter abwälzen kann, wenn er im Vertrag eine entsprechende Sondervereinbarung vorsieht. Da es im konkreten Fall keine derartige Belastung gab, musste er nicht entscheiden, wie eine solche Vereinbarung inhaltlich aussehen könnte (BGH, U. v. 14.11.2007 - VIII ZR 19/07).

Was folgt hieraus für die Praxis? Jeder Mieter kann die Nutzerwechselgebühr aus der Heizkostenabrechnung streichen! 

Für die Zukunft kann nur eine entsprechende Änderung der Mietverträge helfen. Hier besteht sofortiger Handlungsbedarf! Gerne empfehlen wir eine entsprechende Klausel. Fragen Sie Ihren Anwalt!

